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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

der TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden zum 31. Dezember 2024 ist an das ge prüfte Un-

terneh men ge rich tet.

In der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2024 der

TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden,

Wiesbaden

(im Folgenden auch �TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt�, �Gesellschaft� oder "Eigenbetrieb" gen-

annt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ge-

wählt. Daraufhin beauftragte uns die Betriebsleitung des Eigenbetriebs, den Jah res ab schluss unter Einbezie-

hung der Buchführung und den Lagebericht für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember

2024 freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB in Verbindung mit § 27 EigBGes Hess

zu prü fen.

Die Bilanzierung des Eigenbetriebs erfolgt gemäß § 22 EigBGes Hess nach den Regeln für große Kapitalge-

sellschaften. Da der Eigenbetrieb nur über einen Betriebszweig verfügt, entfällig die Verpflichtung zur Aufstel-

lung einer Erfolgsrechnung gemäß § 24 Abs. 3 EigBGes Hess.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be-

ach tet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Ab schnitt 5.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Einhaltung der �Grundsätze guter Unternehmensführung der Lan-

deshauptstadt Wiesbaden� (Public Corporate Governance Kodex) unter Zuhilfenahme der durch das Beteili-

gungsmanagement der Landeshauptstadt Wiesbaden erstellten Arbeitshilfe zu überprüfen. Wir verweisen auf

unsere Berichterstattung in Ab schnitt 5.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-

schrif ten zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und 53

WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP ent ge gen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Betriebsleistung hat uns die Voll stän-

digkeit des Jahres abschlusses und des Lageberichts am 12. Mai 2025 schriftlich bestätigt.
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Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2024, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1), Ge winn-

und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), so wie den ge prüf ten La ge be richt 2024 (Anlage 4)

beige fügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen 5 und 6 dargestellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstel lung

von Prüfungsberichten" des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten All ge mei nen Auftrags bedingun gen für Wirt schafts prüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fas sung vom 1. Ja nuar 2017 sowie die als Anlage 10 beigefüg-

ten Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prü fungs nahe Leistungen in der Fassung vom

30. Juni 2018 zugrunde. Die Hö he un serer Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemei nen Auf-

trags be dingungen. Im Verhältnis zu Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf tragsbe din gungen

maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er

mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur Kenntnis vor-

gelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu ver ein baren, dass die

ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns ge gen über gelten sol len.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stattung zur

Be ur teilung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Betriebsleitung

Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs

ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hier zu

gehö ren vertiefen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen so wie eine

kriti sche Würdi gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne Pro gnose rech nungen. Un sere Be-

richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig keit und auf die Be ur tei lung

der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ih ren Aus-

druck gefunden ha ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel bar

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buch füh-

rung) und den Lagebericht so wie alle Un terlagen, wie Kos ten rech nungsunterlagen, Pla nungs rechnungen,

wich tige Verträ ge, Vorstands-, Aufsichtsrats- und ggf. Ausschussprotokolle/Protokolle und Be richterstat tungen

an die für die Über wachung Ver ant wortlichen, die wir im Rah men unserer Prü fung her an gezogen ha ben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch

die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu treffend.



Seite 4

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

"Das Wirtschaftsjahr der TriWiCon ist geprägt durch die Verlustübernahme von der Wiesbaden Congress &

Marketing GmbH in Höhe von 4.832 T� (VJ 4.076 T�)."

"Die Bilanzsumme verminderte sich um 8.935 T� auf 165.299 T�."

"Das Eigenkapital ist aufgrund des erzielten Jahresverlustes in Höhe von 71 T� aufgebraucht. Es wird ein

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 988 T� ausgewiesen."

"Bei Mittelabflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.210 T� und Mittelabflüssen aus der

Investitionstätigkeit von 770 T� sowie Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.380 T� hat

sich der Finanzmittelbestand um 2.600 T� auf 14.690 T� reduziert. Der Finanzmittelbestand umfasst nahezu

ausschließlich Bankguthaben."

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht basiert auf Annahmen,

bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zu-

sammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

"Der nicht kostendeckende Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden erfordert von der Tri-

WiCon ein konsequentes Kostenmanagement, um die Aufrechterhaltung des bisherigen Aufgaben- und Leis-

tungsumfangs des Eigenbetriebs sicherzustellen. Dies stellte bereits im Jahr 2024 eine zentrale Herausforde-

rung dar und wird auch im Geschäftsjahr 2025 eine prioritäre Steuerungsaufgabe bleiben."

"In den vergangenen Jahren aufgelaufene Verluste haben zur vollständigen Aufzehrung des Eigenkapitals ge-

führt. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag liegt weiterhin vor. Die Liquidität der TriWiCon ist der-

zeit durch ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln sowie � bei Bedarf � durch Liquiditätshilfen der Landes-

hauptstadt Wiesbaden sichergestellt. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Dezember

2024 wird die TriWiCon zum Ausgleich des negativen Eigenkapitals eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von

1.417 T� erhalten."

"Für das Geschäftsjahr 2025 ist angesichts der konjunkturellen Gesamtlage weiterhin von einem herausfor-

dernden Umfeld auszugehen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland bleibt durch geopolitische Unsi-

cherheiten, inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie haushaltspolitische Restriktionen auf Bundes-, Land-

es- und kommunaler Ebene belastet. Die finanziellen Konsolidierungszwänge können somit unmittelbar und

potenziell Auswirkungen auf die Höhe und Entwicklung zukünftiger Betriebskostenzuschüsse haben."
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"Der Wirtschaftsplan sieht aktuell für das Jahr 2025 bei einem geplanten Betriebskostenzuschuss von der

Landeshauptstadt Wiesbaden in Höhe von 11.630 T� und einer geplanten Verlustübernahme der WICM in

Höhe von 4.889 T� ein ausgeglichenes Ergebnis vor."
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht

auf die Ein hal tung der ein schlägi gen gesetzlichen Vor schriften geprüft.

Der Betriebsleiter und die Betriebskommission tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu

eingerichteten inter nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere

Aufgabe als Ab schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemach-

ten Anga ben im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach deut-

schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Die Prüfung erstreckte sich ferner auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen

Verhältnisse gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG. 

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von falschen Darstellungen im Geld- und Leis tungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit erga-

ben sich auch keine Anhaltspunk te, die besondere Untersuchungen in die ser Hin sicht er forderlich ge macht

hät ten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men un-

serer Ei genverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun gen

und Ver ordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä ßi ger Ab schluss prü fung

sowie ggf. er wei tern de Be din gun gen für den Auftrag und die jeweiligen Berichts pflich ten be grenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be ach tung der vom

IDW fest ge stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor ge nom men. Da nach ist die

Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob der

Jah resabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von we sentli chen falschen

Dar stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach-

weise für die An ga ben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stichpro ben be ur-

teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Glie de rungs-

grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen des Vorstands/der Geschäftsführung/der gesetzlichen Ver-

tretung so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind

der Auf fas sung, dass unsere Prü fung ei ne hin rei chend si chere Grund la ge für unsere Prüfungsurteile bil det.
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Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah resab schluss

er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un ter schla gungen, sowie die

Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten waren nicht Gegenstand un-

serer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an ge legt,

dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa chungsauf gabe zu

ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des ge-

prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den

kann.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pie ren festge hal ten.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra tegie.

Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Betriebsleitung

über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäfts ri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk tions tests,

ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur tei lung des

rech nungs le gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge gangen:

Ausge hend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrate gie und den Steu-

erungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir an schließend die Ge schäfts-

pro zesse ana lysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be ur teilt, in wieweit die we sentli-

chen Ge schäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestaltung der Be triebs-

abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der

Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit aus-

rei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres ab schluss-

aussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick auf Einzel fäl-

le ins besondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit uns eine Aus deh nung

der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen Prüfungs hand lungen in Form
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von Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Belegen nachvoll zogen und auf deren

sachgerechte Verbuchung hin über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art und Um-

fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern fest ge-

legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer punkten

unse rer Prüfung:

· Prüfung des Prozesses der Jahresabschlusserstellung

· Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit der internen Kontrollen im Einkauf

· Nachweis und Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Abgrenzung der Um-

satzerlöse

· Vollständigkeit und Genauigkeit der sich aus den Verträgen mit der TriWiCon ergebenden Erträge und

Auf wendungen sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 

· Nachweis und Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

· Vollständigkeit der Angaben im Anhang sowie Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen An-

gaben.

Externe Bestätigungen wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis tungen

haben wir uns durch Einholung von Saldenbestätigungen nach mathematisch-statisti schen Aus wahl kriterien in

Stichpro ben überzeugt.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwe bende

Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten und haben wir erhalten.

Wir haben uns hinsichtlich der Nutzung und der Einschätzung auf die für die Be ur tei lung we sentli chen Un-

tersu chungen Dritter (z.B. Teilbereichsprüfer oder Sachverständige des Ab schluss prü fers, wie Versi che-

rungsma themati ker, Grundstückssachverständige etc.) gestützt.

Weiterhin wurden folgende Tätigkeiten von Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter als Prü fungs nach-

weise ge nutzt: Bei der Prüfung personalbezogener Rückstellungen haben wir das versicherungsmathemati-

sche Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen genutzt. 
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Um die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungsbilanzwerte zu gewährleisten, haben wir im Rah men unserer Erst-

prü fung folgende ergänzende Prüfungshandlungen vorgenommen:

· Beurteilung der Geschäftstätigkeit und der Organisation sowie der Ausgestaltung der Rechnungslegung in

Bezug auf das Vorjahr

· Einsichtnahme in die Aufzeichnungen in Bezug auf das Vorjahr

· Analytische Prüfung der Vorjahreswerte

· Einsichtnahme in Bestätigungen Dritter in Bezug auf das Vorjahr

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung

von den gesetzlichen Vertretern/der gesetzlichen Vertretung benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den

er bracht. Die Betriebsleistung hat uns die Vollstän dig keit die ser Aufklärungen und Nach weise sowie der Buch-

füh rung, des Jah resab schlusses und des Lagebe richts in der von uns ein ge hol ten Voll stän dig keitserklä rung

am 12. Mai 2025 schrift lich be stätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter lagen in

al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord nungs mäßiger

Buch führung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach unseren Feststellungen voll stän dig,

fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu chungs-

stoffes mit einer für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rah men unse rer

Prüfung Bu chungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Do ku mentation er-

forderlichen Angaben. Die Belegablage ist klar und übersichtlich geord net, so dass der Zu griff auf die Bele ge

un mittelbar anhand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent spricht somit für das ge-

samte Ge schäftsjahr in al len we sent li chen Be langen den ge setzli chen An for derungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unserer

Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech-

nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res ab-

schluss zum 31. Dezember 2024 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungsle gung gel ten-

den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größen-

ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt für das

Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sind nach unseren Feststellungen ord-

nungsmä ßig aus der Buch führung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die ein schlä gi gen

An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vor schriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belan gen beachtet

wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle be-

richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter voll ständig

und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.



Seite 11

4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2 Satz 1

HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor schriften ent-

spricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte Ge samt-

aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt unter Be-

ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent spre chen des

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft/des Unternehmens vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur �Gesamtaussage des Jahresabschlusses�, die Ver mö-

gens-, Fi nanz- und Ertragslage des Unternehmens darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Dar stel-

lung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Dar stellun gen

im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht erset zen. Unsere Fest-

stel lun gen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahres ab-

schlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Ver ständnis der Ge samt-

aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage �unter Beachtung der Grundsätze

ord nungsmäßiger Buchführung� auch im Rahmen des gesetzlich Zulässi gen durch Bi lan zie rungs- und Bewer-

tungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die

Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachste hend im Ein zelnen ein

auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah men

ins gesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil

HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderun gen bei der Aus-

übung von Bi lanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Er mes sensspielräu men.
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4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und

Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maß geb li-

chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Be-

standsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Fak to-

ren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, de ren

Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen des Betriebsleiters liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den

diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zu lässiger Wert-

ansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Aus übung von

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entschei dungen des Betriebs-

leiters eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresab schlusses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt zum 31. Dezember 2024 ist auf der

Grundlage folgen der we sentlicher Be wer tungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert wer-

den.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewer-

tungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Ge samtaus sage

des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen. 

Mittelbare Versorgungsverpflichtung über die ZVK 

Der Eigenbetrieb ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und Gemeindeverbände in

Wiesbaden. Durch die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse erfüllt der Eigenbetrieb die tarif- und ar-

beits vertragliche Verpflichtung zur zusätzlichen Versicherung ihrer Beschäftigten. Für die Versorgungsver-

pflichtun gen aus der Zusatzversorgung wurde vom Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB Ge-

brauch ge macht und keine Rückstellung gebildet. 

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidun gen des

Betriebsleiters obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als ge schäftspoliti sche Ent schei dun gen von den

Adressa ten des Berichts zu beurteilen.
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4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen auf

die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungshand lungen im Prü-

fungs zeitraum nicht vor.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Nachfolgend nehmen wir weiterge hende sonstige Auf gliederungen und Erläuterungen vor. Diese Ausführun-

gen stel len bei Un ter nehmen mit we nig aus geprägtem in ter nen Be richtswesen ein wichtiges Infor mations- und

Kon trollin stru ment dar.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Form von Gegenüberstel-

lungen zusammengefasster, betriebswirtschaftlich aussagefä higer Zah len des Ge schäftsjah res mit Zah len

aus Vorjahren ergänzt um Kennzahlen verdeutlichen die Lage und Ent wick lung des Un ter neh mens im Be-

richts jahr.

Die Ausführungen durften nicht in den Berichtsabschnitt zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses aufge-

nom men wer den, da sie sich nicht auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 3

bis 5 HGB be zie hen. Eine Vermischung der sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen mit den Aufglie de-

rungen und Er läuterungen nach § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB würde es erschweren, die gesetzlich ge for der ten

Aufglie de run gen und Erläuterungen zu erkennen.

In den vorliegenden Prüfungsbericht aufgenommene Aufgliederun gen und Erläuterun gen des Jahresab-

schlusses unterlagen der Prüfung nach den allgemeinen Grund sätzen und durften von uns nicht unge prüft

aus Aufstellungen des Unternehmens übernommen wer den. Hieraus erg ab sich ei ne Ausweitung unserer

Prüfungs handlungen im Rahmen dieser Ab schluss prü fung.
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4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichta ge 31. De-

zember 2024 und 31. Dezember 2023.

Bilanz zum Bilanz zum
dem Vj. in
Änderung ggü.

31.12.2024 31.12.2023
TEUR % TEUR % TEUR %

Langfristig gebundenes Vermögen
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, Lizenzen 30 0,0 45 0,0 -15 -33,8

Sachanlagen
Grundstücke und Bauten 132.512 80,2 136.496 78,3 -3.984 -2,9
Technische Anlagen und Maschinen 5.325 3,2 5.699 3,3 -374 -6,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.556 1,5 2.833 1,6 -277 -9,8
Geleistete Anzahlungen 1.516 0,9 1.390 0,8 126 9,0

Finanzanlagen
Anteile, Ausleihungen 136 0,1 136 0,1 0 0,0
Beteiligungen 23 0,0 23 0,0 0 0,0

Vermögen
Summe mittel-/langfristig gebundenes

142.098 86,0 146.622 84,2 -4.524 -3,1

Kurzfristig gebundenes Vermögen
Umlaufvermögen

Kurzfristige Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.017 1,2 1.156 0,7 861 74,4

Wiesbaden
Forderungen gegen die Landeshauptstadt

3.104 1,9 1.680 1,0 1.424 84,8

Stadt
Forderungen gegen andere Unternehmen der

2.256 1,4 6.303 3,6 -4.047 -64,2
Sonstige Vermögensgegenstände 129 0,1 222 0,1 -93 -42,0

Liquide Mittel 14.690 8,9 17.290 9,9 -2.600 -15,0

Summe kurzfristig gebundenes Vermögen 22.196 13,4 26.651 15,3 -4.455 -16,7

Rechnungsabgrenzungsposten 18 0,0 44 0,0 -26 -58,3

Verluste
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte

988 0,6 917 0,5 71 7,8

Summe Aktiva 165.299 100,0 174.235 100,0 -8.936 -5,1

Die Bilanzsumme verminderte sich um TEUR -8.936 auf TEUR 165.299. 

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen reduzierte sich im Berichtsjahr um TEUR -4.524 auf

TEUR 142.098, ebenso wie das kurzfristig gebundene Vermögen um TEUR -4.455 auf TEUR 22.196. 
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Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 dem Vorjahr in

TEUR % TEUR % TEUR %

Mittel-/langfristig verfügbares Kapital
Eigenkapital
Stammkapital 6.023 3,6 6.023 3,5 0 0,0
Allgemeine Rücklagen 769 0,5 769 0,4 0 0,0
Verlustvortrag -7.710 -4,7 -6.437 -3,7 -1.273 -19,8
Jahresverlust -71 -0,0 -1.273 -0,7 1.202 94,4
Nicht gedeckter Fehlbetrag 988 0,6 917 0,5 71 7,8

Fremdkapital
Sonstige Sonderposten 16.825 10,2 17.763 10,7 -938 -5,3

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 137.997 83,5 140.080 80,4 -2.083 -1,5

Kapital
Summe mittel-/langfristig verfügbares

154.821 93,7 157.842 90,6 -3.021 -1,9

Kurzfristig verfügbares Kapital
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 631 0,4 796 0,5 -165 -20,7

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.002 1,8 3.017 1,7 -15 -0,5

Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

406 0,2 1.207 0,7 -801 -66,3

Landeshauptstadt Wiesbaden
Verbindlichkeiten gegenüber der

352 0,2 267 0,2 85 32,1

Unternehmen der Stadt
Verbindlichkeiten gegenüber anderen

5.962 3,6 10.798 6,2 -4.836 -44,8
Sonstige Verbindlichkeiten 122 0,1 257 0,1 -135 -52,4

Summe kurzfristig verfügbares Kapital 10.475 6,3 16.342 9,4 -5.867 -35,9

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0,0 50 0,0 -50 -100,0

Summe Passiva 165.299 100,0 174.235 100,0 -8.936 -5,1

Das mittel- und langfristig verfügbare Kapital der TriWiCon reduzierte sich im Berichtsjahr um TEUR -3.021

auf TEUR 154.821. Das kurzfristige Kapital verminderte sich um TEUR -5.867 auf TEUR 10.475.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen von TEUR 142.098 bzw. 86,0 % (Vorjahr TEUR 146.622

bzw. 84,2 %) wird durch mittel- und langfristig gebundenes Kapital von TEUR 154.821 bzw. 93,7 % (Vorjahr

TEUR 157.842 bzw. 90,6 %) gesichert. 
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4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des geprüften Unter neh-

mens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Me-

thode dar stellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erar bei te ten Deut schen

Rech nungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) entspricht.

2024 2023
TEUR TEUR

Periodenergebnis -71 -1.273
- Betriebskostenzuschuss -10.728 -12.107
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 5.296 5.225
-

zahlungsunwirksame Vorgänge
Auflösung erhaltener Investitionszuschüsse und sonstige

-1.106 -1.105
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen -164 138
+/-

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und

1.881 353
+/-

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

-5.567 1.287
- Zinserträge -1 -1
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.251 3.307

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -7.210 -4.176

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -8 0
+

Sachanlagevermögens
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des

0 25
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -763 -1.543
+ Erhaltene Zinsen 1 1

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -770 -1.517

- Einzahlungen aus Betriebskostenzuschuss 10.728 12.107
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -2.098 -2.076
- Gezahlte Zinsen -3.251 -3.307

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 5.380 6.724

der Cashflows)
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe

-2.600 1.031
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 17.290 16.259

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 14.690 17.290

Bei Mittelabflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 7.210 und Mittelabflüssen aus

der Investitionstätigkeit von TEUR 770 sowie Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von

TEUR 5.380 hat sich der Finanzmittelbestand um TEUR 2.600 auf TEUR 14.690 reduziert. Der Finanzmittel-

bestand umfasst nahezu ausschließlich Bankguthaben.

Der Finanzmittelbestand umfasst nahezu ausschließlich Bankguthaben.
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden

Geschäftsjahre 2024 und 2023 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 15.031 100,0 11.177 100,0 3.854 34,5
Gesamtleistung 15.031 100,0 11.177 100,0 3.854 34,5

Sonstige betriebliche Erträge 12.788 85,1 14.439 129,2 -1.651 -11,4
Finanzerträge 249 1,7 260 2,3 -11 -4,0
Erträge gesamt 28.068 186,7 25.876 231,5 2.192 8,5

Materialaufwand 2.491 16,6 2.806 25,1 -315 -11,2
Personalaufwand 5.049 33,6 4.470 40,0 579 13,0
Abschreibungen 5.296 35,2 5.225 46,7 71 1,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.777 45,1 6.820 61,0 -43 -0,6
Finanzaufwand 8.082 53,8 7.384 66,1 698 9,5
sonstige Steuern 444 3,0 444 4,0 0 0,0
Aufwendungen gesamt 28.139 187,2 27.149 242,9 990 3,6

Jahresergebnis -71 -0,5 -1.273 -11,4 1.202 94,4

Im Berichtsjahr wurde ein Anstieg der Umsatzerlöse um TEUR 3.854 (34,5 %) auf TEUR 15.031 verzeichnet. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden in Höhe von TEUR 12.788 und die Finanzerträge in Höhe von

TEUR 249 ausgewiesen, sodass die Erträge insgesamt TEUR 28.068 (Vorjahr TEUR 25.876) betragen. 

Den Erträgen stehen Aufwendungen von TEUR 28.139 (Vorjahr TEUR 27.149) entgehen. Daraus resultiert

ein Jahresergebnis von TEUR -71 (Vorjahr TEUR -1.273). 
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5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be ach tet.

De ment sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er forderli chen

Sorg falt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten, den Be stim mungen

der Satzung/des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge führt worden

sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Prüf- und Er he bungs liste zu

den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Bericht er-

stattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Fest stellun gen

hinaus hat unsere Prüfung keine Be sonderheiten er ge ben, die nach unserer Auf fas sung für die Be ur tei lung

der Ord nungsmäßig keit der Ge schäftsfüh rung von Be deutung sind.

Feststellungen zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex

Wir haben die Einhaltung der �Grundsätze guter Unternehmensführung der Landeshauptstadt Wiesbaden�

(Public Corporate Governance Kodex) für die von dem Beteiligungsmanagement der Landeshauptstadt Wies-

baden ausgewählten Fragen überprüft. Dazu wurde uns vonseiten des Beteiligungsmanagements der Lan-

deshauptstadt Wiesbaden eine Arbeitshilfe zur Verfügung gestellt, in der zu den einzelnen zu überprüfenden

Sachverhalten (Auszug aus den Richtlinien) Fragen formuliert sind. 

Die Sicherstellung der Einhaltung der zu überprüfenden Sachverhalte (Auszug aus der Richtlinie) liegt in der

Verantwortung der Betriebsleitung der Gesellschaft. 

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Feststellungen getroffen, die darauf schließen lassen, dass die

Betriebsleitung in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den zu überprüfenden Sachverhal ten

(Auszug aus den Richtlinien) gehandelt hätte.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 12. Mai 2025 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah res-

ab schluss der TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden, zum 31. Dezember

2024 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La gebericht für das Geschäftsjahr 2024 den folgenden Be stäti gungs-

ver merk er teilt, der von uns an die ser Stelle wie der gegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Tri WiCon Eigenbe trieb der Landeshauptstadt Wiesbaden � bestehend

aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2024 und der Ge winn- und Ver lust rechnung für  das  Geschäfts jahr  vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein schließlich der Dar stellung der Bilan-

zierungs- und Bewertungs methoden � geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe richt der TriWiCon Ei-

genbetrieb der Landeshaupt stadt Wiesbaden für das Geschäftsjahr vom 1. Ja nuar 2024 bis zum 31. De-

zember 2024 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes

Hessen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft

zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das  Geschäfts jahr  vom  1. Januar 2024  bis  zum

31. Dezember 2024 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zu treffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen gegen die Ord-

nungsmä ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sätze ordnungs-

mäßiger Ab schlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA)

durchge führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt

�Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage berichts� unse res

Be stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab hängig in Über ein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha ben un sere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er füllt. Wir sind der Auf fas sung,

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge eig net sind, um als Grundla ge für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe richt zu die nen.

Verantwortung des Betriebsleiters und der Betriebskommission für den Jahresab schluss und den Lagebe richt

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen, für Kapi-

tal gesellschaften gel tenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes

Hessen in allen wesentlichen Belangen ent spricht, und da für, dass der Jah resabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger Buchführung ein den tatsächli chen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage des Eigenbetriebs vermit telt. Fer ner ist der Betriebsleiter ver-

ant wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über ein stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-

mä ßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf stel lung eines Jah resabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen falschen Darstel lun gen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulatio-

nen der Rechnungslegung und Vermö gensschädi gungen) oder Irr tü mern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähig keit des Ei-

genbetriebs zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Ver ant-

wortung, Sachver halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä gig,

anzuge ben. Dar über hin aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs grund-

satzes der Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-

che Ge ge benheiten entge genstehen.
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Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge samt ein zutref-

fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahre-

sab schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi-

ken der zukünftigen Ent wicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung verant wortlich für die Vor-

kehrun gen und Maßnah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf stellung ei nes Lage-

be richts in Über einstim mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif ten zu er mögli chen,

und um ausrei chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön nen.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungsprozesses des Eigen-

betriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der La-

ge bericht insgesamt ein zutreffen des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we sentli-

chen Belangen mit dem Jahresab schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzli chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti gen

Ent wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum La gebe richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beach tung der ISA durch-

geführte Prüfung eine we sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun gen kön nen aus do-

losen Handlungen oder Irr tümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver nünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die ses Jah resabschlusses

und Lage berichts getroffe nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellun gen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh ren Prüfungshandlun gen

als Reak tion auf diese Ri siken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei se, die ausreichend und geeig net

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs urteile zu dienen. Das Risi ko, dass aus dolosen Hand lun gen

resul tie rende we sent li che falsche Darstellun gen nicht aufge deckt wer den, ist höher als das Risiko, dass

aus Irr tümern resultie rende we sentliche fal sche Darstellungen nicht aufge deckt werden, da dolose Hand-

lun gen kollusi ves Zu sammen wirken, Fälschun gen, beabsichtigte Un voll stän digkeiten, irre führende Dar-

stel lungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten kön nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah men, um Prü-

fungshand lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter angewandten Rech nungsle gungsmethoden

sowie die Vertretbarkeit der von dem Betriebsleiter dargestellten ge schätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Betriebsleiter ange wandten Rech-

nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er-

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we sentliche Un-

sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu gehöri gen Anga ben im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die se An gaben un ange messen sind,

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse re Schluss folge rungen auf der Grundlage

der bis zum Datum unseres Bestäti gungs ver merks er lang ten Prü fungs nach weise. Zu künf tige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter neh menstätigkeit

nicht mehr fortführen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ lich der Anga-

ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,

dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage des

Eigenbetriebs vermittelt.
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· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent sprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter dargestellten zukunfts orientierten Angaben

im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll ziehen wir da bei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Betriebsleiter zu grunde ge leg ten be deutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu kunftsorientierten An gaben aus diesen

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorientierten Angaben so wie zu den zugrun-

de liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein erhebliches unvermeid ba res Risi ko, dass

künftige Ereignisse wesentlich von den zu kunfts orientierten An gaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um fang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger be deutsamer

Mängel im inter nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."





Anlagen
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TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023 Passiva 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 6.023.148,46 6.023.148,46

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Rücklagen
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 30.055,60 45.479,82 Allgemeine Rücklagen 769.398,84 769.398,84

30.055,60 45.479,82 III.Verlustvortrag -7.709.716,05 -6.437.186,79
II. Sachanlagen

IV.Jahresverlust -71.096,46 -1.272.529,26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 132.511.655,65 136.495.744,98 V. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 988.265,21 917.168,75
2. Technische Anlagen und Maschinen 5.324.965,39 5.699.437,08
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.556.344,12 2.833.295,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.515.755,49 1.390.329,16 0,00 0,00

141.908.720,65 146.418.807,21
III.Finanzanlagen

B. Empfangene Ertragszuschüsse 16.825.498,78 17.763.359,36
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.568,00 135.568,00
2. Beteiligungen 22.941,02 22.941,02

158.509,02 158.509,02
C. Rückstellungen

142.097.285,27 146.622.796,05 Sonstige Rückstellungen 631.222,47 795.529,11

B. Umlaufvermögen 631.222,47 795.529,11

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.016.740,57 1.156.124,72
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Wiesbaden 3.103.519,12 1.679.845,45 D. Verbindlichkeiten
3. Forderungen gegen andere Unternehmen der Stadt 2.256.473,38 6.302.712,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände 128.555,46 221.796,95 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 140.999.471,87 143.097.092,36

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 406.387,20 1.206.792,68
7.505.288,53 9.360.479,59 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Wiesbaden 352.293,03 266.722,54

4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen der Stadt 5.962.126,84 10.797.708,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 5. Sonstige Verbindlichkeiten 122.354,44 257.411,74

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.690.183,89 17.290.255,08
147.842.633,38 155.625.727,32

22.195.472,42 26.650.734,67

C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.331,73 43.916,32 E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 50.000,00

D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 988.265,21 917.168,75

165.299.354,63 174.234.615,79 165.299.354,63 174.234.615,79
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TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

2024 2023
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 15.031.156,31 11.176.577,33

2. Sonstige betriebliche Erträge 12.788.129,55 14.439.469,93

27.819.285,86 25.616.047,26
3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 35.664,43 28.233,74

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.455.205,61 2.777.959,12

2.490.870,04 2.806.192,86
4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 4.033.390,50 3.602.059,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 1.015.125,77 867.447,30
davon für Altersversorgung TEUR 241 
(Vj. TEUR 232) 5.048.516,27 4.469.506,75

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 5.296.375,34 5.225.309,14

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.777.474,25 6.820.184,14

19.613.235,90 19.321.192,89

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 249.264,27 259.726,26

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.250.807,20 3.307.250,95

9. Zinsergebnis -3.001.542,93 -3.047.524,69

10. Aufwendungen aus Verlustübernahme 4.831.507,54 4.075.762,99

11. Ergebnis nach Steuern 372.999,49 -828.433,31

12. Sonstige Steuern 444.095,95 444.095,95

13. Jahresverlust -71.096,46 -1.272.529,26
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TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Vorbemerkung

Gemäß § 27 Abs. 3 Hessisches Eigenbetriebsgesetz ist der Jahresabschluss (Bilanz mit Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang) und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften
geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Der Eigenbe-
trieb ist im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Nummer HRA 10838 eingetra-
gen.

Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Anlagen im Bau und der Sach-
anlagen erfolgt zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen ent-
sprechend der betrieblichen Nutzungsdauer. Deren Festlegung erfolgt grundsätzlich im zulässigem
Umfang gemäß den amtlichen AfA-Tabellen, soweit dieser innerhalb der handelsrechtlich zulässi-
gen Bandbreite liegt. Das RheinMain CongressCenter (RMCC) wird über eine Nutzungsdauer von
50 Jahren abgeschrieben. Für die beweglichen Zugänge des Sachanlagevermögens wurden die
Abschreibungen pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit ei-
nem Wert zwischen � 250,01 und � 800,00 werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % abgeschrie-
ben.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren bei-
zulegenden Werten angesetzt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum
Nennbetrag angesetzt. Für risikobehaftete Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in ange-
messener Höhe gebildet. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung ge-
bildet, die in Höhe von 3 % des risikobehafteten Forderungsbestandes aktivisch abgesetzt wurde.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausge-
wiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 

Empfangene Investitionszuschüsse sind zum Nennbetrag angesetzt und werden entsprechend der
betriebsüblichen Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam
aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung so gebildet, dass
sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Lang-
fristige Rückstellungen bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuwei-
sen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Sie dienen der perio-
dengerechten Ergebnisermittlung und stellen keine Verbindlichkeit dar.
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TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden

Der Eigenbetrieb erhält jährlich einen Betriebskostenzuschuss von der Landeshauptstadt Wiesba-
den im Rahmen seiner Tätigkeit sowie der Tätigkeit seiner Tochtergesellschaft. Im Geschäftsjahr
belief sich der Zuschuss auf 10.728 T� (Vorjahr 12.107 T�). Dieser wird unter den sonstigen be-
trieblichen Erträgen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel
(Anlage 3 / Seite 11) dargestellt.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Name Sitz
Anteil am 

Kapital
Eigenkapital
31.12.2024

Ergebnis 2024

Verbundene Unternehmen

Wiesbaden Congress &
Marketing GmbH (bis zum
30.8.2020: Wiesbaden
Marketing GmbH)

Wiesbaden 100 % 3.423.324,11 � 0 �*

*Nach Verlustübernahme von der TriWiCon in Höhe von T� -4.832.

Bei den Beteiligungen an der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH (1,425 %) und der
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH (8,1 %) liegt der Anteil am Kapital unter 20 %.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Rest-
laufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen die Landeshauptstadt Wiesbaden in Höhe von 3.104 T� (Vorjahr
1.680 T�) betreffen Forderung des Betriebskostenzuschusses im Zusammenhang mit der Satzung-
sänderung Kurtaxe zum 01.02.2024 von 1.045 T� (Vorjahr 0 T�), Organisation und Durchführung
von verschiedenen Veranstaltungen mit 779 T� (Vorjahr 76 T�) und Forderungen aus Betriebskos-
tenzuschuss in Höhe von 1.275 T� (Vorjahr 1.275 T�). 

Die Forderungen gegen andere Unternehmen der Stadt Wiesbaden betreffen im Wesentlichen:

- Forderungen gegen die Tochtergesellschaft Wiesbaden Congress & Marketing GmbH in Hö-
he von 2.256 T� (Vorjahr 6.284 T�). Diese bestehen im Wesentlichen aus Cashpooling in Hö-
he von 1.304 T� (Vorjahr 5.576 T�), Forderungen aus Umsatzsteuer (Organschaft) in Höhe
von 330 T� (Vorjahr 281 T�), sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe
von 622 T� (Vorjahr 427 T�). 
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TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 129 T� (Vorjahr 222 T�) umfassen im Wesent-
lichen Debitorische Kreditoren in Höhe von 75 T� (Vorjahr 41 T�) und im Folgejahr abzugsfähige
Vorsteuern von 51 T� (Vorjahr 179 T�).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 18 T� (Vorjahr 44 T�) beinhalten War-
tungsverträge und Lizenzen für verschiedenen Softwares mit Laufzeiten über 12 Monaten, sowie
Seminargebühren von Mitarbeitern und Versicherungen.

Latente Steuern

Aktive latente Steuern entstehen durch zeitliche Unterschiede zwischen den handels- und steuer-
rechtlichen Wertansätzen der Vermögensgegenstände und Schulden. In Ausübung des Wahl-
rechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde der Überhang an aktiven latenten Steuern nicht bilan-
ziert.

Eigenkapital

Das Stammkapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 6.023 T�. 

Die allgemeine Rücklage ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert (769 T�).

Der verbleibende Verlustvortrag beträgt 7.710 T� (Vorjahr 6.437 T�) und betrifft die Jahre 2021 bis
2023.

Das Eigenkapital wird mit 0 T� (VJ 0 T�) ausgewiesen. Der Jahresverlust beträgt für das Jahr 2024
-71 T� und erhöht damit das negative Eigenkapital auf 988 T�. Dies wird als nicht durch Eigenkapi-
tal gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.

Entwicklung der Investitionszuschüsse

 01.01.2024 Zugang Auflösung 31.12.2024

 T� T� T� T�

Vorlaufkosten RMH 17.149 0 887 16.262

Treppe Kolonnade 200 0 15 185

Kuffler GmbH Gastro 152 0 3 149

Regiepult 97 0 10 87

Übrige 165 168 191 142

 17.763 168 1.106 16.825

Die passivierten empfangenen Investitionszuschüsse vermindern sich bei Zugängen in Höhe von
168 T� und planmäßigen Auflösungen von 1.106 T� um 938 T� auf 16.825 T�.
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TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden

Rückstellungen

01.01.2024 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2024
T� T� T� T� T�

Instandhaltung 432 359 73 324 324
Alterteilzeitrückstellungen 200 0 103 0 97

Überstunden 39 39 0 42 42
Leistungsprämie 33 33 0 33 33

Jahresabschluss- und Prü-
fungskosten 23 23 0 16 16

Rechts- u. Prozesskosten 14 10 4 0 0
Urlaubsrückstellungen 10 10 0 11 11

Sonstige Rückstellungen 45 34 11 108 108
796 508 191 534 631

Die sonstigen Rückstellungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 164 T� auf 631 T�
und enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Instandhaltung in Höhe von 324 T� (Vorjahr
432 T�), Altersteilzeit 97 T� (Vorjahr 199 T�), nicht durch Freizeit ausgeglichene Überstunden
42 T� (Vorjahr 39 T�), Leistungsprämien für die Mitarbeiter 33 T� (Vorjahr 33 T�) sowie sonstige
Rückstellungen in Höhe von 108 T� (Vorjahr 35 T�).

Verbindlichkeiten

Mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben alle Verbindlichkeiten eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind unbesichert. Von den Darlehen gegenüber Kreditinsti-
tuten sind innerhalb der nächsten fünf Jahre 12.159 T� und 128.840 T� nach mehr als fünf Jahren
fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultieren aus der Finanzierung des neuen
RheinMain CongressCenter.

Das Darlehen bei der Saar LB hat einen Zinssatz von 2,23 % und eine Laufzeit bis zum
30.09.2046. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Darlehen tilgungsfrei. 

Des Weiteren bestehen zwei Darlehen von der Helaba mit einem Zinssatz von 2,34 % und eine
Zinsbindungslaufzeit bis 01.10.2047, sowie mit einem Zinssatz von 2,35 % und einer Laufzeit bis
29.02.2048. Die Tilgung beider Darlehen begann in 2018.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Wiesbaden in Höhe von 352 T� (Vorjahr
267 T�) betreffen unverändert den laufenden Verrechnungsverkehr. Dieser resultiert überwiegend
aus Umsatzsteuer (366 T�) und der SAP Hana Verfahrensbetreuung (18 T�). 
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Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen der Stadt Wiesbaden betreffen im We-
sentlichen:

- 5.691 T� (Vorjahr 10.600 T�) gegenüber Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, davon
4.832 T� betreffend die Verlustübernahme 2024, 655 T� (Vorjahr 1.291 T�) aus der Organi-
sation und Durchführung verschiedener Märkte und 225 T� (Vorjahr 55 T�) für Service- und
Personalkosten. 

- den Liefer- und Leistungsverkehr mit anderen Unternehmen der Stadt Wiesbaden (271 T�;
Vorjahr 198 T�).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten keine Verpflichtungen aus Steuern und keine Verbind-
lichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Erstattungen für das Folgejahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 15.031 T� wurden ausschließlich im Inland erzielt und setzen sich
wie folgt zusammen:

 2024 2023

 T� T�

   

Erlöse aus Mieten und Pachten 5.164 5.045

Kurtaxe 4.585 834

Erlöse aus Personalgestellung und -kostenumlage 1.708 1.611

Erlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen 1.252 1.581

Sonstige Kostenerstattungen 1.125 1.101

Erlöse Mietnebenkosten 459 315

Sonstige Umsatzerlöse 738 690

 15.031 11.177

Die Erlöse aus Mieten und Pachten resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung des
Rhein-Main Congress Centers (RMCC) und des Kurhauses an die Wiesbaden Congress & Marke-
ting GmbH, sowie den Mieterträgen aus der Gebrauchsüberlassung der Gastronomie sowie der
Spielbank des Kurhauses. Die sonstigen Umsatzerlöse ergeben sich aus der Vermietung von
Hard- und Software an die Wiesbaden Congress und Marketing GmbH und externen Kunden.
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Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 12.788 T� setzen sich wie folgt zusammen:

 2024 2023

 T� T�

Erträge aus Betriebskostenzuschuss 10.728 12.107

Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 1.106 1.105

Veranstaltungsbezogener Zuschuss (LHW) 655 655

Auflösung sonstige Rückstellungen 191 142

Versicherungserstattungen 22 87

Übrige periodenfremde Erträge 5 12

Sonstige 81 331

 12.788 14.439

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 1.651 T� auf 12.788 T� zurückgegangen. Dies ist be-
gründet durch den deutlich niedrigeren Betriebskostenzuschuss 10.728 T� (VJ 12.107 T�). Auch
ist ein Rückgang bei den Versicherungsentschädigungen zu verzeichnen 22 T� (Vorjahr 87 T�).
Des Weiteren wurde ein veranstaltungsbezogener Zuschuss wie im Vorjahr von der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden für die Kostendeckung der Märkte in Höhe von 655 T� gewährt. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.777 T� setzen sich wie folgt zusammen: 

 2024 2023

 T� T�

Instandhaltungen 3.172 3.392

Energie- und Wasserkosten 1.093 1.017

Sonstige Personalkosten 480 676

Rechts- und Beratungskosten 468 329

Versicherungen 421 371

Reinigung 297 261

Zuführung zu Wertberichtigungen 277 13

Werbe- und Repräsentationskosten 260 251

Verwaltungskostenumlage 130 120

Mieten und Leasing 88 68

Beiträge und Gebühren 30 30

Aufsichtsratvergütung 22 21

Porto und Telefon 14 18

Periodenfremder Aufwand 1 198

Verlust Abgang Anlagevermögen 0 25
Sonstige 24 30

 6.777 6.820
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 43 T� auf 6.777 T�. Die Verringe-
rung ist durch den deutlichen Rückgang der Instandhaltungskosten um 220 T� auf 3.172 T� zu be-
gründen. Ursächlich hierfür sind die zeitlichen Engpässe der Dienstleister. Weiterhin verringerten
sich die sonstigen Personalkosten um 196 T� auf 480 T� bedingt durch den geringeren Einsatz
von Fremddienstleistern. Auch ein Rückgang des periodenfremden Aufwands ist zu verzeichnen
auf 1 T� wegen der periodengerechten Korrektur der Vorsteuer (Kurpark). Dem gegenüber stehen
die deutlich gestiegene Zuführung zu Wertberichtigungen, aufgrund der Risikobeurteilung von
Rechtsstreitigkeiten aus Mietforderungen. Auch die Rechts- und Beratungskosten stiegen deutlich
um 139 T� auf 468 T�, durch erhöhten Bedarf bei der Beratung von Vergaben, dem Forderungs-
management sowie beim Thema Steuern. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 3.251 T� (Vorjahr: 3.307 T�) beinhalten im Wesentlichen Zin-
sen für die Darlehen des Neubaus RMCC sowie der ehemaligen Rhein-Main-Hallen GmbH.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Die Aufwendungen resultieren aus der Verlustübernahme der Wiesbaden Congress & Marketing
GmbH in Höhe von 4.832 T� (Vorjahr: 4.076 T�).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

 TriWiCon gesamt TriWiCon
durch die TriWiCon
gestellte Mitarbeiter

an WICM

 2024 2023 2024 2023 2024 2023
      
Angestellte 46 42 29 25 17 17
Lohnempfän-
ger

15 13 13 11 2 2

Aushilfen 1 1 0 0 1 1
Auszubildende 1 2 1 2 0 0
Betriebsleiter 1 1 1 1 0 0

Gesamt 64 59 44 39 20 20

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die künftigen Miet- und Leasingverpflichtungen belaufen sich auf 35 T� p.a.
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Mitgliedschaft in der ZVK Wiesbaden

Die Beschäftigten der TriWiCon werden unter der Mitgliedsnummer der Landeshauptstadt Wiesba-
den in der ZVK Wiesbaden pflichtversichert. 

Die ZVK Wiesbaden hat die Aufgabe, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ihrer Mitglieder
eine zusätzliche Alters-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die
Rechtsgrundlage hierfür bildet die Satzung der Zusatzversorgungskasse für die Gemeinden und
Gemeindeverbände in Wiesbaden vom 25.06.2002 (St. Anz. für das Land Hessen, Seite 3986; St.
Anz. für das Land Rheinland-Pfalz, Seite 2469 ff.), in der aktuellen Fassung, die auf dem Tarifver-
trag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom
01.03.2002 � Altersvorsorge-TV-Kommunal � (ATV-K), ebenfalls in der aktuellen Fassung, beruht. 

Zur Finanzierung der Zusatzversorgung haben die Mitglieder Umlagen zu entrichten. Die Umlage
beträgt 7,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Beschäftigten (die Eigenbeteiligung
der Arbeitnehmer hieran beträgt 0,9 %). Umlageschuldner ist der Arbeitgeber, der die Umlagen
auch abzuführen hat. Seit dem 01.01.2003 haben die Mitglieder neben der Umlage zusätzlich ei-
nen steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschuss � sog. Sanierungsgeld � aus dem zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelt der Beschäftigten zu entrichten, der im Tarifbereich des öffentlichen
Dienstes allein vom Arbeitgeber zu tragen ist. Das Sanierungsgeld belief sich auf 1,4 %. Für die
Versorgungsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung wurde vom Passivierungswahlrecht nach
Art. 28 Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht und keine Rückstellung gebildet.

Abschlussprüferhonorar

Im Jahresabschluss sind Aufwendungen für Abschlussprüfer-Honorare für die Durchführung der
Abschlussprüfung in Höhe von 16 T� für das Geschäftsjahr 2024 enthalten.

Angabe zu verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft ist 100 %-ige Muttergesellschaft der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH. Ei-
ne Konzernabschlusspflicht besteht nicht.
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Organe des Eigenbetriebes

  Betriebsleitung

  Martin Michel                                   Betriebsleiter TriWiCon und Geschäftsführer der 
           WICM

Betriebskommission

Magistratsmitglieder:

Frau Christiane Hinninger
(Vorsitzende)

Bürgermeisterin Landeshauptstadt Wiesbaden

Herr Dr. Henrik Schmehl Stadtkämmerer Landeshauptstadt Wiesbaden
Herr Eberhard Seidensticker Stadtrat Landeshauptstadt Wiesbaden und selbststän-

diger Inhaber Dachdeckerbetrieb  

Stadtverordnete:

Frau Michaela Apel Selbstständige Rechtsanwältin
Herr Michael David Polizeibeamter Land Hessen
Herr Christian Diers Geschäftsführer Diers International GmbH
Frau Daniela Georgi Beamtin Land Hessen
Herr Felix Kisseler Einzelhandelskaufmann und Geschäftsführer Frak-

tionsgeschäftsstelle der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen

Herr Hendrik Seipel-Rotter Pressesprecher 
Herr Achim Sprengard Wirtschaftsprüfer bei der GAR Gesellschaft für Auf-

sichtsrecht und Revision mbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft

Herr Dr. Reinhardt Völker Selbstständiger Arzt

Sachkundige Bürger:

Frau Ilka Guntrum Geschäftsführerin Elle und Lui Moden GmbH
Herr Gerald Kink Selbstständiger Hoteldirektor

Gesamtbezüge der Organmitglieder

Kein Betriebsleiter erhält Bezüge von der TriWiCon. Der Betriebsleiter erhält seine Bezüge von der
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH.

Die Betriebskommission bezog im Geschäftsjahr Vergütungen i.H.v. 22.555,00 �.
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Entwicklung des Anlagevermögens 2024

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

01.01.2024 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2024 01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 570.984,37 7.631,35 0,00 0,00 578.615,72 525.504,55 23.055,57 0,00 548.560,12 30.055,60 45.479,82

570.984,37 7.631,35 0,00 0,00 578.615,72 525.504,55 23.055,57 0,00 548.560,12 30.055,60 45.479,82

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 193.459.360,91 138.004,13 0,00 0,00 193.597.365,04 56.963.615,93 4.122.093,46 0,00 61.085.709,39 132.511.655,65 136.495.744,98

2. Technische Anlagen und Maschinen 9.226.835,21 160.755,56 107.821,61 0,00 9.495.412,38 3.527.398,13 643.048,86 0,00 4.170.446,99 5.324.965,39 5.699.437,08

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.458.086,19 171.258,08 59.967,50 0,00 7.689.311,77 4.624.790,20 508.177,45 0,00 5.132.967,65 2.556.344,12 2.833.295,99

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.390.329,16 293.215,44 -167.789,11 0,00 1.515.755,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.755,49 1.390.329,16

211.534.611,47 763.233,21 0,00 0,00 212.297.844,68 65.115.804,26 5.273.319,77 0,00 70.389.124,03 141.908.720,65 146.418.807,21

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.568,00 0,00 0,00 0,00 135.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.568,00 135.568,00

2. Beteiligungen 22.941,02 0,00 0,00 0,00 22.941,02 0,00 0,00 0,00 0,00 22.941,02 22.941,02

158.509,02 0,00 0,00 0,00 158.509,02 0,00 0,00 0,00 0,00 158.509,02 158.509,02

212.264.104,86 770.864,56 0,00 0,00 213.034.969,42 65.641.308,81 5.296.375,34 0,00 70.937.684,15 142.097.285,27 146.622.796,05
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0549 vom 16.11.2006,
den Beschlüssen des Magistrats vom 17.10.2006 (Nr. 0888) und des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Beschäftigung vom 01.11.2006 (Nr. 0312) wurde ein Umsetzungskonzept mit dem
Ziel der Neuausrichtung der Messe- und Kongressaktivitäten der Landeshauptstadt Wiesbaden
entwickelt. 

Die TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden (im Folgenden auch: Tri-
WiCon), bildet das Dach über die Messe- und Kongress- und Veranstaltungsaktivitäten und kann
auf Basis von Beschlüssen, Betriebssatzungen und Kooperations- und Dienstleistungsverträgen ei-
ne einheitliche Unternehmensstrategie festlegen. Die TriWiCon steuert, koordiniert und unterstützt
durch die Erbringung von Dienstleistungen die operative Tätigkeit der Wiesbaden Congress und
Marketing GmbH und legt die strategische Gesamtausrichtung der Aufgabenwahrnehmung fest.

Die TriWiCon übernimmt im Wesentlichen Eigentümerfunktionen. Die Aufgaben der TriWiCon ha-
ben sowohl serviceorientierten als auch steuerungsorientierten Charakter. Darunter zählt vor allem
die Entscheidung über die Entwicklung und Einsatz der Ressourcen, wie bspw. Personal und Fi-
nanzen. Als Holding nimmt TriWiCon auch eine Rechenschaftspflicht gegenüber den Gesellschaf-
tern für die finanzielle Leistung der Geschäftsbereiche wahr. Des Weiteren nimmt sie die Publika-
tions- und Berichtspflicht gegenüber Externen wahr.

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr der TriWiCon ist geprägt durch die Verlustübernahme von der Wiesbaden
Congress und Marketing GmbH in Höhe von 4.832 T� (VJ 4.076 T�).

Die Beziehung zwischen der TriWiCon und ihrer Tochtergesellschaft ist so gestaltet, dass keine Er-
gebnisverschiebung stattfindet. Die Personalkostenerstattungen für gestelltes Personal entspre-
chen den angefallenen Personalaufwendungen ohne Gewinnaufschlag.

Die wesentliche Steuerungsgröße des Eigenbetriebs ist das Jahresergebnis, dass auch im Rah-
men der unterjährigen Berichterstattung an die Landeshauptstadt Wiesbaden und die Betriebskom-
mission regelmäßig überwacht wird, wobei die Planzahlen aus dem Wirtschaftsplan entnommen
sind.

Die Geschäftsentwicklung lag knapp unter den Erwartungen des Wirtschaftsplanes. Ein neutrales
Ergebnis von 0 T� wurde nicht erreicht. Der Planwert wurde um 71 T� unterschritten. Dies geschah
durch die deutlich höheren Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen, sowie Rechts-
und Beratungskosten im Vergleich zum Planwert. Dies hat zu einem schlechteren Jahresergebnis
beigetragen.
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2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 71 T� (Vorjahr: 1.273 T�)
ab: 

 2024 2023

 T� T�

   

Umsatzerlöse 15.031 11.177

Sonstige betriebliche Erträge 12.788 14.439

Gesamtleistungen 27.819 25.616

Materialaufwand 2.491 2.806

Personalaufwand 5.049 4.470

Abschreibungen 5.296 5.225

Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.777 6.820

Gesamtaufwand 19.613 19.321

Ergebnis 8.206 6.295

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 249 260

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.251 3.308

Zinsergebnis -3.002 -3.048

Verlustübernahme 4.831 4.076

Ergebnis nach Steuern 373 -829

Sonstige Steuern 444 444

Jahresverlust -71 -1.273

Die Gesamtleistung erhöhte sich auf 27.819 T� (VJ 25.616 T�). Dies ist im Wesentlichen durch die
gestiegenen Kurtaxeinnahmen (4.585 T� - VJ 834 T�) zu erklären. Die sonstigen betrieblichen Er-
träge verminderten sich um 1.651 T� auf 12.788 T� wegen des deutlich gesunkenen Betriebskos-
tenzuschusses, aufgrund der Kürzung durch die geplanten Mehreinnahmen nach Erhöhung des
Kurtaxe Beitrages.

Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich auf 19.613 T� (VJ 19.321 T�). Diese beinhalten den Ma-
terialaufwand (2.491 T� � VJ 2.806 T�), Personalaufwand (5.049T� � VJ 4.470 T�), planmäßige
Abschreibungen (5.296 T� - VJ 5.225 T�) und sonstige betriebliche Aufwendungen (6.777 T� � VJ
6.820 T�). 

Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 8.206 T� (VJ 6.295 T�). Dies ist den gestiegenen Kur-
taxeinnahmen geschuldet, da hier der Kurtaxbetrag laut Kurtaxsatzung angehoben wurde.
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Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 3.854 T� auf 15.031 T� und setzen sich wie folgt zusammen:

 2024 2023

 T� T�

   

Erlöse aus Mieten und Pachten 5.164 5.045

Kurtaxe 4.585 834

Erlöse aus Personalgestellung und -kostenumlage 1.708 1.611

Erlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen 1.252 1.581

Sonstige Kostenerstattungen 1.125 1.101

Erlöse Mietnebenkosten 459 315

Sonstige Umsatzerlöse 738 690

 15.031 11.177

Die Erlöse für Kurtaxe stiegen um 3.751 T� auf 4.585 T�. Auch die Erlöse aus Mieten und Pachten
sowie die Erlöse aus Mietnebenkosten stiegen leicht, geschuldet durch Erhöhung von Mieten sowie
Mietnebenkosten. Die sonstigen Kostenerstattungen blieben auf Vorjahresniveau bei (1.125 T�).

Die sonstigen Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus der Vermietung für Hard- und Soft-
ware an die Wiesbaden Congress und Marketing GmbH (732 T�) und Dritten (6 T�) und sind leicht
gestiegen durch die weiter in vielen Bereichen stattfindende Home-Office Regelung und demens-
prechende Neuanschaffungen der Ausstattung für die Anwendung. 

Die Erlöse für Märkte und ähnliche Veranstaltungen sanken auf 1.252 T�, geschuldet durch Min-
dereinnahmen des Stadtfestes sowie die erschwerte Auslastung der Märkte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 12.788 T� setzen sich wie folgt zusammen:

 2024 2023

 T� T�

Erträge aus Betriebskostenzuschuss 10.728 12.107

Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 1.106 1.105

Veranstaltungsbezogener Zuschuss (LHW) 655 655

Auflösung sonstige Rückstellungen 191 142

Versicherungserstattungen 22 87

Übrige periodenfremde Erträge 5 12

Sonstige 81 331

 12.788 14.439

Die Erträge aus der Auflösung von passivierten Investitionszuschüssen betreffen mit 887 T� im
Wesentlichen einen Zuschuss von der Landeshauptstadt Wiesbaden für den Bau des RheinMain
ConcressCenter (RMCC), der ratierlich aufgelöst wird.

Der veranstaltungsbezogene Zuschuss betrifft die teilweise Übernahme des Defizites aus den
Märkten durch die Landeshauptstadt Wiesbaden in Höhe von 45 %.

Die Versicherungserstattungen betreffen überwiegend kleine Schäden im RheinMain Congress-
Center, im Kurhaus Wiesbaden als auch Outdoorbereich. 
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Die Position "Sonstige" (81 T�) betreffen im Wesentlichen die Auflösung von passivischen Rech-
nungsabgrenzungen sowie eine Zuweisung für die Bewältigung für erhöhte Energiekosten.

Beim gesunkenen Materialaufwand (2.491 T� - VJ 2.806 T�) wirkten sich im Wesentlichen die ver-
minderten Serviceleistungen für Veranstaltungen aus. Dies ist geschuldet durch die geringer aus-
fallenden Kundenwünsche für die Veranstaltungen, da auch die Kunden versuchen erheblich bei
den Zusatzleistungen ihre Kosten zu minimieren. Des Weiteren sind in den Materialaufwendungen
die Mehrkosten der Märkte enthalten, die jedoch in gleicher Höhe durch einen veranstaltungsbezo-
genen Zuschuss durch die Landeshauptstadt Wiesbaden wieder bei den sonstigen betrieblichen
Erträgen ausgeglichen werden.

Personal 

Im Wirtschaftsjahr 2024 beschäftigte die TriWiCon -einschl. Auszubildende und Aushilfen- durch-
schnittlich 64 Mitarbeiter (VJ 59 Mitarbeiter). Davon wurden 20 Mitarbeiter (VJ 20 Mitarbeiter) durch
einen Gestellungsvertrag an die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH weiterbelastet.

Die hierfür aufgewendeten Personalkosten, inklusive der gestellten Personen, setzen sich wie folgt
zusammen:

 2024 2023

 T� T�

Löhne und Gehälter (einschließlich Aushilfen) 4.033 3.602

Soziale Abgaben 729 627

Altersversorgung und Beihilfe 287 241

 5.049 4.470

Diese Gestellung ergibt sich aus der Neuorganisation der ehemaligen Kurbetriebe in dem das Ge-
schäftsfeld Kurhaus und das Geschäftsfeld Tourismus integriert war. Daraus ergibt sich, dass viele
Mitarbeiter nach wie vor in der TriWiCon angestellt sind. Die Berechnung der Personalaufwendun-
gen erfolgt seitens der TriWiCon ohne Gewinnaufschlag. Die Anzahl der direkt bei TriWiCon ange-
stellten Mitarbeiter verändert sich in dem Maße, in dem die gestellten Mitarbeiter aus dem Bereich
TriWiCon an die WICM gestellt werden. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 43 T� auf 6.777 T�. Ergebnisbe-
lastend wirkten sich die um 264 T� auf 277 T� gestiegenen Zuführungen zur Wertberichtigung aus.
Ursächlich hierfür ist die Risikobeurteilung von Rechtsstreitigkeiten aus Mietforderungen. Auch er-
höhten sich die Rechts- und Beratungskosten um 139 T� auf 468 T� bedingt durch erhöhte Anfor-
derungen zu den Themen Vergabe, Steuern und Forderungsmanagement. Dem gegenüber stehen
die gesunkenen Instandhaltungskosten um 220 T� auf 3.172 T� bedingt durch die geringe Verfüg-
barkeit der externen Dienstleister. Auch die sonstigen Personalkosten sanken auf 480 T� wegen
einer geringeren Nutzung von Fremddienstleistern. 

Das negative Zinsergebnis verbesserte sich um 46 T� auf 3.002 T�. Ursächlich hierfür waren ge-
ringere Zinsaufwendungen in Höhe von 3.251 T� (VJ 3.308 T�) aufgrund des gesunkenen durch-
schnittlichen Darlehensbestands im Vergleich zum Vorjahr. Die sonstigen Zinserträge in der Höhe
von 249 T� sind leicht gesunken durch die Anpassung des Zinssatzes für das Cashpooling zwi-
schen der TriWiCon und der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH.

Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme von der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
stiegen auf einen Wert von 4.832 T� (VJ 4.076 T�).
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3. Finanzlage

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgt im Wesentlichen über den Betriebskostenzuschuss der
Landeshauptstadt Wiesbaden, sonstige Zuschüsse und Personalkostenerstattungen sowie Mieter-
träge.

Bei Mittelabflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.210 T� und Mittelabflüssen
aus der Investitionstätigkeit von 770 T� sowie Mittelzuflüssen aus der Finanzierungstätigkeit in Hö-
he von 5.380 T� hat sich der Finanzmittelbestand um 2.600 T� auf 14.690 T� reduziert. Der Fi-
nanzmittelbestand umfasst nahezu ausschließlich Bankguthaben.

Durch die Bankverbindlichkeiten gegenüber der Saar LB (53.295 T� � VJ 53.295 T�), die Darlehen
der Helaba (87.704 T� � VJ 89.802 T�) und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen (6.314 T� � VJ 11.064 T�) ist die TriWiCon überwiegend fremdfinanziert. Die Darlehen
der Saar LB und der Helaba dienen allein der Finanzierung des neuen RheinMain CongressCenter.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verminderte sich um 8.935 T� auf 165.299 T�. Das Vermögen der TriWiCon be-
steht im Wesentlichen aus unbeweglichen Anlagegütern. Das Anlagevermögen hat einen Anteil an
der Bilanzsumme von rd. 86 % (VJ 84 %). Es verminderte sich bei Investitionen in Höhe von
771 T� und Abschreibungen von 5.296 T� auf 142.097 T�. 

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen den Neubau des RheinMain CongressCenters.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 1.516 T� (VJ 1.390 T�) betreffen
ausschließlich das RheinMain CongressCenter.

Das Umlaufvermögen verminderte sich um 4.455 T� auf 22.195 T�. Ursächlich hierfür waren im
Wesentlichen die gesunkenen Forderungen aus Cash-Pooling gegen das Tochterunternehmen
WICM in Höhe von 1.304 T� (VJ 5.576 T�) und verminderte liquide Mittel in Höhe von 14.690 T�
(VJ 17.290 T�). Dagegen stehen höhere Ansprüche gegen Dritte in Höhe von 2.017 T� (VJ
1.156 T�) und die Forderungen gegen die Landeshauptstadt Wiesbaden 3.104 T� (VJ 1.680 T�).

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergibt sich wie folgt:

  Gewinnver- Jahresergebnis  

 01.01.2024 wendung 2024 31.12.2024

 T� T� T� T�

Stammkapital 6.023 0 0 6.023

Rücklagen 770 0 0 770

Verlustvortrag -6.437 -1.273 0 -7.710

Jahresergebnis -1.273 1.273 -71 -71

 -917 0 -71 -988
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Das Eigenkapital ist aufgrund des erzielten Jahresverlustes in Höhe von 71 T� aufgebraucht. Es
wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 988 T� ausgewiesen.

Die passivierten empfangenen Investitionszuschüsse vermindern sich bei Zugängen in Höhe von
168 T� und planmäßigen Auflösungen von 1.106 T� um 938 T� auf 16.825 T�.

Rückstellungen werden in Höhe von 631 T� (VJ 796 T�) ausgewiesen. Die Verminderung von
164 T� erklärt sich durch gesunkene Rückstellungen für Instandhaltungen (108 T�), Rückstellun-
gen für Altersteilzeit (103 T�) und Rückstellungen für Rechts- und Prozesskosten in Höhe von
14 T�. Dem gegenüber stehen ein Anstieg der Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
(63 T�).

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs belaufen sich auf 147.843 T� (VJ 155.626 T�). Hierbei
handelt es sich hauptsächlich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die sich aufgrund
planmäßiger Tilgungen um 2.098 T� auf 140.999 T� verminderten.

Die übrigen Verbindlichkeiten betreffen insbesondere den laufenden Verrechnungsverkehr mit der
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH in Höhe von 5.691 T� (VJ 10.600 T�). Darin enthalten ist
die Verlustübernahme für 2024.

5. Chancen- und Risikobericht

Der nicht kostendeckende Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden erfordert von
der TriWiCon ein konsequentes Kostenmanagement, um die Aufrechterhaltung des bisherigen
Aufgaben- und Leistungsumfangs des Eigenbetriebs sicherzustellen. Dies stellte bereits im Jahr
2024 eine zentrale Herausforderung dar und wird auch im Geschäftsjahr 2025 eine prioritäre Steu-
erungsaufgabe bleiben.

Aufgrund ihrer Holdingfunktion ergeben sich für die TriWiCon Risiken und Chancen, die maßgeb-
lich auf die Entwicklung der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH zurückzuführen sind. Insbe-
sondere aus der freiwilligen Verlustübernahme zugunsten der Wiesbaden Congress & Marketing
GmbH entstehen für den Eigenbetrieb wesentliche Ergebnisrisiken. 

Mittelbar leiten sich somit wesentliche Chancen und Risiken aus der Geschäftstätigkeit der WICM
ab. Diese ergeben sich vor allem aus der Entwicklung der Veranstaltungs- und Tourismusbranche,
die auch 2025 weiterhin durch strukturelle Veränderungen und Unsicherheiten geprägt ist. Beson-
ders hervorzuheben sind anhaltende Nachwirkungen der Corona-Pandemie, ein sich wandelndes
Nachfrageverhalten im Veranstaltungsmarkt sowie die anhaltenden geopolitischen Spannungen,
insbesondere im Kontext der Ukrainekrise.

In den vergangenen Jahren aufgelaufene Verluste haben zur vollständigen Aufzehrung des Eigen-
kapitals geführt. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag liegt weiterhin vor. Die Liquidität
der TriWiCon ist derzeit durch ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln sowie � bei Bedarf �
durch Liquiditätshilfen der Landeshauptstadt Wiesbaden sichergestellt. Mit Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 18. Dezember 2024 wird die TriWiCon zum Ausgleich des negativen
Eigenkapitals eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1.417 T� erhalten.

Gemäß § 11 Abs. 6 EigBGes Hess ist ein Verlust durch die Stadt Wiesbaden innerhalb von fünf
Jahren auszugleichen; sofern und soweit keine ausreichende Kapitalrücklage vorhanden ist.
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Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt

 Der Eigenbetrieb TriWiCon ist mit Umfirmierung im Jahr 2009

aus dem ehemaligen Eigenbetrieb Kurbetriebe der Landes-

hauptstadt Wiesbaden, Wiesbaden, hervorgegangen. TriWi-

Con wird seitdem 1. Januar 2009 als Eigenbetrieb nach den

Vorschriften des EigBes Hess geführt. 

Gründung: 1. April 1955

Sitz: Wiesbaden

Anschrift: Kurhausplatz 1
 65189 Wiesbaden

Satzung: Die derzeit gültige Fassung der Betriebssatzung datiert vom

17. Dezember 2008.

Gegenstand des Unternehmens: Der Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Wahrnehmung von

Aufgaben der Landeshauptstadt Wiesbaden auf den Gebie-

ten des Messe-, Kongress- und Veranstaltungswesens sowie

des Tourismus und Stadtmarketings. Der Eigenbetrieb erfüllt

diese Aufgaben insbesondere durch die Verwaltung der städ-

tischen Beteiligungen und Beteiligungsunternehmen mit ent-

sprechenden Unternehmensgegenständen. Er steuert, koor-

diniert und unterstützt durch die Erbringung von Dienstleitun-

gen die operative Tätigkeitder Beteiligungsunternehmen und

legt die strategische Gesamtausrichtung der Aufgabenwahr-

nehmung fest. Gegenstand des Eigenbetriebs ist ferner die

Übernahme der Eigentümerbefügnisse und -aufgaben hin-

sichtlich aller den Zwecken des Eigenbetriebs oder seiner Be-

teiligungen dienenden Grundstücke und Gebäude. 
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Zweck des Eigenbetriebs ist die Profilierung und Stärkung der

Landeshauptstadt Wiesbaden im Wettbewerb der Städte und

Regionen. Er fördert mit dieser Ausrichtung das Messe-, Kon-

gress- und Veranstaltungswesen sowie den Tourismus und

die Marketingaktivitäten der Stadt. Der Eigenbetrieb arbeitet

dabei eng mit den städtischen Ämtern, Einrichtungen, Betrie-

ben und Gesellschaften zusammen. Gemäß § 1 Abs. 3 der

Betriebssatzung kann der Eigenbetrieb all seinen Betriebs-

zweck unmittelbar oder mittelbar fördernden und ihn wirt-

schaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Organisa-

tionseinheiten der Stadtverwaltung sowie geeigneter Dritter

bedienen. 

Geschäftsjahr:

Gemäß dem Gesellschafterbeschluss vom 12. Juni 2024

ist 

(1) der von der Geschäftsführung aufgestellte, von uns ge-

prüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember

2023 nebst Lagebericht zur Kenntnis genommen und der

Jahresabschluss festgestellt worden; 

(2) dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung

erteilt worden. 

Geschäftsjahr:              Kalenderjahr

Gezeichnetes Kapital: Das Stammkapital beträgt EUR 6.023.149,00.

Betriebsleitung: Die Mitglieder der Betriebsleitung sind im Anhang des Eigen-

betriebs (Anlage 3) aufgeführt. 

Betriebskommission: Die Mitglieder der Betriebskommission sind im Anhang des

Eigenbetriebs (Anlage 3) aufgeführt. 
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Der Eigenbetrieb TriWiCon der Landeshauptstadt Wiesbaden führt keine hoheitlichen Aufgaben durch und bil-

det einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Der BgA wird beim Finanzamt Wiesbaden unter der Steuernummer

040 248 17055 geführt.

Der Eigenbetrieb gehört somit zum steuerpflichtigen Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden. 

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2024 wurde eine steuerliche Außenprüfung für Lohnsteuer für die Jahre 2020

bis 2023 angekündigt. Die Prüfung wurde am 24. März 2025 ohne wesentliche Feststellungen beendet. 

Eine steuerliche Außenprüfung für die Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer für die Jahre 2017 bis

2019 hat am 29. April 2024 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen. 

Mit Schreiben vom 27. August 2024 wurde eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für den Zeitraum November

2023 bis April 2024 angekündigt. Die Prüfung wurde am 17. März 2025 beendet. 

Der Eigenbetrieb wurde für den Veranlagungszeitraum bis einschließlich 2022 veranlagt. 



Anlage 7 / Seite 1

TriWiCon Eigenbetrieb der Landeshauptstadt, Wiesbaden

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-

sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelun-

gen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

In der Betriebssatzung des Eigenbetriebs sind die Aufgaben wie u. a. die Zustimmungspflicht

zu bestimmten Geschäften und sonstigen Angelegenheiten für die Organe geregelt.

Im Geschäftsjahr war die Geschäftsordnung für die Mitglieder der Betriebsleitung in der Fas-

sung vom 29. September 2021 gültig. Die Geschäftsordnung enthält auch einen Geschäfts-

verteilungsplan, der derzeit aktualisiert wird. 

Darüber hinaus gibt es auskunftsgemäß für das Überwachungsorgan keine weiteren schriftli-

chen Geschäftsanweisungen. 

Die Regelungen entsprechen in Anbetracht der Größe und Komplexität des Eigenbetriebs

nach unserer Auffassung in ihrer Gesamtheit den Bedürfnissen des Unterneh-

mens/Konzerns.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-

den Niederschriften hierüber erstellt? 

Im Berichtsjahr ist die Betriebskommission zu sieben Sitzungen zusammengekommen. Ba-

sierend auf den Beschlüssen der Betriebskommission wurden zehn Sitzungsvorlagen durch

die TriWiCon in den politischen Geschäftsgang gebracht. Drei davon wurden durch den Ma-

gistrat und sieben durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Für alle vorgenann-

ten Sitzungen wurden Niederschriften erstellt und vorgelegt.
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Herr Michel ist auskunftsgemäß in folgenden Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien

i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig: 

� Aufsichtsrat der Frankfurt Ticket RheinMain GmbH, Frankfurt am Main 

� Beirat der HA Hessen Agentur GmbH, Wiesbaden 

� Aufsichtsrat der Tourismus Management Hessen UG, Wiesbaden 

� Stiftungsrat der Heinz Schenk Stiftung, Wiesbaden 

� Aufsichtsrat der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH, Oestrich-Winkel

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi-

vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-

xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir-

kung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Der Betriebsleiter erhält seine Bezüge von der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH. Für

die Betriebsleitertätigkeit bei der TriWiCon erhält er auskunftsgemäß keinen weiteren Bezü-

ge. Daher entfällt eine entsprechende Angabe im Anhang des Jahresabschlusses.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Wei-

sungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der Eigenbetrieb gliedert sich nach dem Organisationsplan in die Bereiche Betriebsleitung,

Zentrale Dienste, Personalabteilung, Controlling, Finanzbuchhaltung, IT, Facility Manage-

ment, Grünflächenmanagement/ Einkauf, Rechtswesen. Das Organigramm zeigt die kom-

pletten Abteilungen auf, mit entsprechender hierarchischer Struktur. Organisationsaufbau,

Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse sind geregelt und entsprechen

nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs. Es erfolgt nach unseren

Feststellungen auskunftsgemäß einer regelmäßigen Überprüfung.

Der Organisationsplan entspricht in Anbetracht der Größe und Komplexität des Eigenbetriebs

grundsätzlich den Bedürfnissen des Unternehmens.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfah-

ren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-

mentiert? 

Die Betriebsleitung verweist bei der Korruptionsvorbeugung auf das eingerichtete interne

Kontrollsystem sowie die getroffenen Regelungen, insbesondere die konsequente Anwen-

dung des Vier-Augen-Prinzips. 

Jedem Mitarbeiter wurde auskunftsgemäß das Handbuch �Korruptionsprävention� der Lan-

deshauptstadt Wiesbaden ausgehändigt, in dem der Umgang mit angedachten Zuwendun-

gen ausführlich geregelt ist. 

Des Weiteren muss jede unentgeltliche Zuwendung gegenüber der Betriebsleitung dokumen-

tiert und genehmigt werden.

Die Prüfung der Angemessenheit oder Wirksamkeit der eingerichteten Maßnahmen war nicht

Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwe-

sen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die-

se nicht eingehalten werden? 

Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für den Eigenbetrieb werden von den Fach-

abteilungen vorbereitet und an die zuständigen Beschlussgremien des Eigenbetriebes, ent-

sprechend den Regelungen in der Betriebssatzung, der Geschäftsordnung und dem Eigen-

betriebsgesetz, weitergeleitet. Die Richtlinien/Arbeitsanweisungen sind in Anbetracht der

Größe und Komplexität des Eigenbetriebs grundsätzlich geeignet, die Qualität der Entschei-

dungsprozesse zu sichern. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine An-

haltspunkte ergeben, dass die genannten Richtlinien/Arbeitsanweisungen nicht eingehalten

wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwal-

tung, EDV)? 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte auf eine nicht ord-

nungsgemäße Dokumentation der Verträge ergeben. Alle im Rahmen der Abschlussprüfung

angeforderten Verträge konnten uns vorgelegt werden.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Con-
trolling 

a) Entspricht das Planungswesen � auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-

ten � den Bedürfnissen des Unternehmens? 

Der Eigenbetrieb fertigt jährlich einen Wirtschaftsplan bestehend aus einem Erfolgs- Finanz-,

Investitions-, Instandhaltungs- und Stellenplan an. Bei Bedarf werden die Planungen auch

unterjährig angepasst. 

Das Planungswesen entspricht aus unserer Sicht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Der Betriebsleiter berichtet der Betriebskommission und dem Magistrat gemäß § 21 EigBGes

Hess vierteljährlich über die Abwicklung des Wirtschaftsplans und Abweichungen zur Pla-

nung. Planabweichungen werden systematisch untersucht. Für die Kämmerei der Landes-

hauptstadt Wiesbaden werden Quartalsberichte erstellt.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und

den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Der Eigenbetrieb verfügt über eine Kostenstellenrechnung, die insbesondere zur Beurteilung

einzelner Projekte und Geschäftsaktivitäten verwendet wird. Nach unserer Einschätzung ent-

spricht das Rechnungswesen grundsätzlich der Größe und den besonderen Anforderungen

des Eigenbetriebes und ist in seiner Ausgestaltung als Instrument zur wirtschaftlichen Füh-

rung des Unternehmens geeignet.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquidi-

tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Es existiert sowohl eine laufende Planung und Überwachung der kurzfristigen Veränderun-

gen der Liquiditätslage als auch eine Kreditüberwachung. Grundlage der Überwachungstätig-

keit der Geschäftsleitung ist die aus dem Wirtschaftsplan abgeleitete Liquiditätsplanung. Dar-

über hinaus wird eine kurzfristige Liquiditätsplanung vorgenommen. 
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Die Liquidität wird turnusmäßig mit der Landeshauptstadt Wiesbaden abgestimmt, indem die

Kämmerei regelmäßig über die Darlehensstände der TriWiCon informiert wird. Des Weiteren

ist die TriWiCon auch bei eventuellen Termingeldanalagen angehalten die Kämmerei ent-

sprechend zu informieren, damit die Überwachung der gemeinsamen Auslastungsgrenze im

Hinblick auf das Limit der städtischen Anlagerrichtlinie eingehalten wird. Im Berichtsjahr war

die Zahlungsfähigkeit auskunftsgemäß gewährleistet. Es besteht aus unserer Sicht ein funk-

tionierendes Finanzmanagement, welches eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kredit-

überwachung gewährleistet.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind? 

Es wurde für die TriWiCon und ihre Tochtergesellschaft WICM ein Cash-Pooling-System ge-

mäß Vereinbarung vom 30. August 2019 eingerichtet, welches bei der TriWiCon geführt wird.

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass

die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen

zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

Durch die bei TriWiCon bestehende Ablauforganisation kann sichergestellt werden, dass die

Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden. 

Das bestehende Mahnwesen ist dazu geeignet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und

effektiv eingezogen werden.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Die Abteilung Controlling untersucht kontinuierlich alle Geschäftsfelder des Eigenbetriebs so-

wie der Tochtergesellschaft WICM. Planabweichungen werden umgehend der Betriebslei-

tung kommuniziert und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet. Betriebskommission

und Landeshauptstadt Wiesbaden werden fortwährend mittels Quartalsberichte über die ak-

tuelle Geschäftsentwicklung informiert. Das Controlling entspricht aus unserer Sicht den An-

forderungen des Eigenbetriebs und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-

teiligung besteht? 

Das Rechnungs- und Berichtswesen ermöglicht eine Steuerung und Überwachung des Toch-

terunternehmens des Eigenbetriebes.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-

kannt werden können? 

Die Risikorichtlinie vom 30. August 2022 regelt die ergriffenen Maßnahmen im Rahmen des

Risikomanagements wie u. a. die Zuständigkeiten und risikopolitischen Grundsätze. 

Kernbestandteile des Frühwarnsystems sind die Wirtschaftsplanung und die Zwischenberich-

terstattung sowie zeitnahe unterjährige Abschlüsse inklusive Soll-/Ist- sowie Periodenverglei-

che. Außerdem werden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen der umsatzstärksten

Geschäftsfelder monatlich untersucht und kommuniziert.

Zur Dokumentation und Steuerung von Risiken wird eine spezielle Software genutzt. Hier

werden die identifizierten Risiken bewertet und mit Gegensteuerungsmaßnahmen versehen. 

Mit Unterstützung einer Steuerberatungsgesellschaft wurde ferner ein Tax Compliance-Sys-

tem implementiert, um steuerliche und strafrechtliche Risiken zu identifizieren und bestmög-

lich zu minimieren. 

Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung des Risiko- und Tax-Compliance-Managements

nicht Gegenstand unserer Prüfung war.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Im Zusammenspiel von Wirtschaftsplanung, Quartalsberichterstattung, Soll-Ist und Perioden-

vergleichen, Vertriebscontrolling, Risikobewertung und Tax Compliance-System können un-

serer Ansicht nach bestandgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

Es wurden Dokumentationen zu allen ergriffenen Maßnahmen vorgelegt.
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen

abgestimmt und angepasst? 

Die Frühwarnsignale werden insbesondere durch laufende Aktualisierung der Liquiditäts-

bzw. Ertragsplanungen systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Ge-

schäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Deri-
vate 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-

strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich

festgelegt? Dazu gehört: 

·Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

·Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein-
gesetzt werden? 

·Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang dürfen offene Posten entstehen? 

·Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich
zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. anti-
zipatives Hedging)? 

Der Eigenbetrieb setzt auskunftsgemäß keine Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte,

Optionen oder Derivate ein.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondi-

tionen und zur Risikobegrenzung? 

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 5a).
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c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-

mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf  

·Erfassung der Geschäfte 

·Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 

·Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 

·Kontrolle der Geschäfte? 

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 5a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Deri-

vatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 5a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 5a). 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Die TriWiCon verfügt über keine eigenständige Interne Revision. Die Stadtverordnetenver-

sammlung hat mit Beschluss Nr. 0532 vom 19. November 2009 entschieden, dass das städti-

sche Revisionsamt im Interesse einer einheitlichen und wirksamen Konzernrevision mit dem

Aufbau und der Durchführung der Konzernrevision beauftragt wird. Diese Maßnahme ist

grundsätzlich geeignet, den Bedürfnissen des Eigenbetriebs zu entsprechen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/

Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Vergleiche Ausführungen zu Frage 6a). Interessenkonflikte sind nicht erkennbar.
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c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-

sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinan-

der unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato-

risch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprä-

vention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Im Berichtsjahr 2024 wurde die Rechnungslegung des Carol-Nachman-Preises für das Jahr

2023 vom Revisionsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden (Einnahmen- und Ausgabenrech-

nung) auf Grundlage einer Belegprüfung geprüft. Die Verwaltung der Finanzen des

Carol-Nachman-Preises wird von der Betriebsleitung der TriWiCon wahrgenommen. Der ent-

sprechende Revisionsbericht vom 8. Mai 2024 lag uns vor. 

Es erfolgte keine gesonderte Prüfung, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen

(z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind. 

Zudem hat eine Prüfung durch das Revisionsamt zum Pachtvertrag Weinberg Neroberg zwi-

schen der TriWiCon und der Hessischen Staatsweingüter GmbH stattgefunden. Die Prüfung

ist noch nicht abgeschlossen, sodass ein Revisionsbericht hierzu noch nicht vorliegt. 

Ferner liegt uns ein Bericht der Konzernrevision vom 6. August 2024 über die Bestandsauf-

nahme der Wiesbadener Konzerngesellschaften zur Einhaltung und Umsetzung datenschutz-

rechtlicher Vorgaben nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vor. 

Eine weitere Prüfung der Revision bezieht sich auf den Einkauf und die Abrechnung von Si-

cherheitsdienstleistungen für Veranstaltungen. Diese Prüfung dauert derzeit noch an. 

Das Revisionsamt hat auskunftsgemäß bislang nicht über Korruptionsprävention bei TriWi-

Con berichtet.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-

stimmt? 

Eine Abstimmung der Tätigkeitsschwerpunkte des Revisionsamtes mit dem Abschlussprüfer

für das Berichtsjahr 2024 ist nicht erfolgt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um

welche handelt es sich? 

Nach dem uns vorgelegten Bericht hat das Revisionsamt keine wesentlichen Mängel identifi-

ziert.
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Inter-

nen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/

Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Nach den uns vorgelegten Unterlagen erläutert die Konzernrevision den Fachbereichsleitern

das Ergebnis ihrer Prüfungen und spricht Empfehlungen aus. Die Betriebsleitung entscheidet

anschließend über die Umsetzung der Revisionsempfehlungen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bin-
denden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-

chungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht

eingeholt worden ist? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige

Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und

Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es wurden auskunftsgemäß keine Kredite an Mitglieder der Betriebsleitung oder der Be-

triebskommission gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-

men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge-

nommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Nein.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen

des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

Nein.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma-

terielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rent-

abilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Investitionen werden von den entsprechenden Fachbereichen des Eigenbetriebes sowie der

Betriebsleitung nach unserer Kenntnis grundsätzlich angemessen geplant und vor Realisie-

rung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und mögliche Risiken geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu

ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-

gen)?  

Nein, im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht? 

Es erfolgt nach unserer Kenntnis eine Überwachung und Abweichungsanalyse durch die Ab-

teilung Controlling. Bei größeren Investitionsprojekten wird die technische und finanzielle

Überwachung der Maßnahmen an ein externes Ingenieurbüro vergeben.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge-

ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Derartige Überschreitungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Nein, im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B.

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise auf eindeutige Verstöße gegen Ver-

gaberegelungen ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-

bote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Es werden auskunftsgemäß Konkurrenzangebote für wesentliche Lieferungen und Leistun-

gen und wesentliche betriebliche Geschäftstätigkeiten eingeholt, die nicht den Vergaberege-

lungen unterliegen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Die Betriebskommission erhält Quartalsberichte zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetrie-

bes. Darüber hinaus erhält sie anlassbezogen zusätzliche Berichte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-

ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Soweit aus den Protokollen der Betriebskommissionssitzungen ersichtlich, erfolgt in den Be-

richten eine zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs und der

wichtigsten Unternehmensbereiche. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-

gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder we-

sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Uns sind keine gegenteiligen Informationen bekannt geworden. 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle so-

wie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen un-

serer Prüfung nicht festgestellt.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Die Betriebsleitung hatte in der Betriebskommissionssitzung am 4. September 2024 über die

Einnahmeentwicklung zum Kurbeitrag berichtet. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein, im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan

erörtert? 

Es besteht eine D&O-Versicherung, die auch die zugeordnete Gesellschaft einschließt. Ein

Selbstbehalt wurde auskunftsgemäß nicht vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden aus-

kunftsgemäß mit dem Überwachungsorgan erörtert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan of-

fengelegt worden? 

Uns liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir im Rahmen unserer Prüfung

nicht festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Der Eigenbetrieb verfügt über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von EUR 14,7 Mio.

Wir haben keine anderen auffallend hohen oder niedrigen Bestände festgestellt.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-

gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-

gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-

gensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi-

tionsverpflichtungen finanziert werden? 

Das Eigenkapital ist aufgebraucht, die Eigenkapital-Quote beträgt 0,0 %, es wird ein nicht

durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 988 ausgewiesen.

Bei den externen Finanzierungsquellen handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkei-

ten gegenüber Kreditinstituten sowie Baukostenzuschüsse. Wesentliche Investitionsverpflich-

tungen bestehen zum Stichtag nicht.

Gemäß der § 7 der Satzung des Eigenbetriebs beträgt das Stammkapital TEUR 6.023. Zum

Bilanzstichtag wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von TEUR 988 ausge-

wiesen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Dezember 2024 wird die Gesell-

schaft zum Ausgleich des negativen Eigenkapitals eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von

TEUR 1.417 erhalten.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-

ditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Die Tochtergesellschaft überbrückt Liquiditätsengpässe grundsätzlich durch Kredite der Tri-

WiCon.
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan-

tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da-

mit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur-

den? 

Die TriWiCon erhielt im Berichtsjahr einen Betriebskostenzuschuss von der Landeshaupt-

stadt Wiesbaden in Höhe von TEUR 9.683. Zusätzlich besteht eine Forderung in Höhe von

TEUR 1.045. 

Anhaltspunkte für eine Verletzung damit verbundener Pflichten haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalauss-

tattung? 

Wir weisen darauf hin, dass das Stammkapital gemäß Betriebssatzung vollständig ver-

braucht ist. Finanzierungsprobleme aufgrund der zu niedrigen Eigenkapitalausstattung be-

stehen derzeit nicht, da der Bestand an liquiden Mitteln TEUR 14.690 beträgt.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Der Eigenbetrieb erwirtschaftete einen Jahresverlust. Daher ist diese Frage nicht einschlägig.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen? 

Entfällt, da keine Segmente vorliegen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

Das Jahresergebnis ist vor allem durch die Verlustübernahme für die WICM in Höhe von

TEUR 4.832 geprägt. Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur ist die Gesellschaft nicht in der Lage

Gewinne zu erzielen.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-

beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig

zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Nein, es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Der Eigenbetrieb hat keine Konzessionsabgabe zu entrichten.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Die Ertragslage des Eigenbetriebes wird maßgeblich durch satzungsmäßig wahrzunehmende

Aufgaben mit teilweise geringem Ertragspotenzial beeinflusst. Der Eigenbetrieb hat den Ver-

lust der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH übernommen. Ergebnisbestimmend sind

weiterhin die Zinsaufwendungen und die Abschreibungen für das RheinMain CongressCen-

ter.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche

Maßnahmen handelt es sich? 

Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH ergreift auskunftsgemäß Maßnahmen, um Um-

sätze zu steigern und Kosten zu senken. Diese wurden in den Quartalsberichten dokumen-

tiert.
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Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Das Ergebnis ist geprägt durch die Verlustübernahme der Wiesbaden Congress & Marketing

GmbH.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des

Unternehmens zu verbessern?

Zum 1. Februar 2024 wurde die Kurbeitragssatzung geändert. Die Befreiung von Geschäfts-

reisenden wurde aufgehoben und der Kurbeitrag von EUR 3,00 auf EUR 5,00 pro Übernach-

tung erhöht. In Zusammenarbeit mit dem Rheingau wurde die Destination WIESBADEN

RHEINGAU etabliert und Maßnahmen zur Tourismusstrategie 2026+ weiter ausgebaut.
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Feststellungen zur Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex

Wir haben die Einhaltung der �Grundsätze guter Unternehmensführung der Landeshauptstadt
Wiesbaden� (Public Corporate Governance Kodex) für die von dem Beteiligungsmanagement der
Landeshauptstadt Wiesbaden ausgewählten Fragen überprüft. Dazu wurde uns vonseiten des Be-
teiligungsmanagements der Landeshauptstadt Wiesbaden eine Arbeitshilfe zur Verfü gung ges tellt,
in der zu den einzelnen zu überprüfenden Sachverhalten (Auszug aus den Richtlinien) Fragen for-
muliert sind. 

Die Sicherstellung der Einhaltung der zu überprüfenden Sachverhalte (Auszug aus der Richtli nie)
liegt in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. 

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Feststellungen getroffen, die dar auf schließen las-
sen, dass die Ge schäftsführung in wesentlichen Belangen nicht in Überein stimmung mit den zu
überprüfenden Sachverhalten (Auszug aus den Richtlinien) gehandelt hätte. 










